
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 7 - Interner Service 
 

Vorlage Nr. 290/14 
 
 

Betreff: 
 

Bestellung von 5 Ratsmitgliedern für den Integrationsrat der Stadt 
Rheine 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Rat der Stadt Rheine 01.07.2014 Berichterstattung

durch: 
Frau Dr. Kordfelder 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
01 Politische Gremien 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

Fehlanzeige 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen        
Aufwendungen         Auszahlungen        
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 290/14 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Rat der Stadt bestellt gem. § 27 Abs. 2 Satz 4 GO in Verbindung mit § 6 
Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Rheine aus seiner Mitte die folgenden 5 
Ratsmitglieder für den Integrationsrat der Stadt Rheine: 
 
Mitglieder: Stellvertreter/innen 
 
 
_______________________________ ________________________ 
 
 
 ________________________ 
 
 
_______________________________ ________________________ 
 
 
 ________________________ 
 
 
_______________________________ ________________________ 
 
 
 ________________________ 
 
 
_______________________________ ________________________ 
 
 
 ________________________ 
 
 
_______________________________ ________________________ 
 
 
 ________________________ 
 
 
 
Begründung: 
  
Gem. § 27 GO i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Rheine ist ein Integrati-
onsrat einzurichten, der aus 15 Mitgliedern besteht. 5 dieser Mitglieder werden 
gem. § 27 Abs. 2 Satz 4 GO vom Rat aus seiner Mitte bestellt. 
Seit der Änderung des § 27 „Integration“ im Jahre 2013 ist nach Abs. 2 Satz 5 
auch die Bestellung von Stellvertretern zulässig. 
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Sollten sich die Fraktionen auf die Entsendung der 5 Ratsmitglieder in den In-
tegrationsrat nicht einigen, erfolgt die Sitzverteilung nach dem Verhältniswahl-
verfahren Hare-Niemeyer, wonach bei 5 Sitzen die CDU- und die SPD-Fraktion 
jeweils 2 Mitglieder und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 1 Mitglied benennen 
können. 
 
In der abgelaufenen Wahlperiode gehörten folgende Ratsmitglieder dem Integra-
tionsrat an: 
 
CDU 
RM Azevedo, José 
RM Theismann, Friedrich 
 
SPD 
RM Berardis, Antonio 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
RM Mau, Siegfried 
 
FDP 
RM Lunkwitz, Bernd 
 


